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Schutzkonzept Jubla Birsfelden 
Achtung: Dieses Schutzkonzept gilt sowohl für die Gruppenstunden, als auch für andere Aktivitäten 

(Lager, Scharanlässe, Weekends usw.), wenn diese zur gegebenen Zeit unter Einhaltung der 

Schutzmassnahmen stattfinden können. Deshalb sind einige Punkte für eine Gruppenstunde nicht 

relevant (Übernachtung, Essen, Isolation usw.) und umgekehrt einige Punkte für die Aktivitäten nicht. 

1. Gesund und symptomfrei an die Jubla-Aktivität 

a) Krankheitssymptome 

Teilnehmende und Leitungspersonen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an Jubla-Aktivitäten 

teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, bzw. begeben sich in Isolation. Sie rufen ihen Hausarzt bzw. ihre 

Hausärztin an und befolgen deren Anweisungen. 

b) Risikogruppe 

Gemäss BAG gehören erwachsene Personen mit einer der folgenden Eigenschaften zur Risikogruppe: 

• Personen ab 65 Jahren 

• Schwangere Frauen 

• Erwachsene Personen mit bestehenden Vorerkrankungen (z.B. Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, Diabetes, chronische Atemwegserkrankungen, Krebs, Erkrankungen und 

Therapien, welche das Immunsystem schwächen, Adipositas Grad III). 

 

Die Teilnahme an Jubla-Aktivitäten ist freiwillig. Der Entscheid zur Teilnahme und zum Engagement liegt 

bei den Teilnehmenden bzw. deren Eltern. Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Vorerkrankungen 

entscheiden in Absprache mit der Ärztin/dem Arzt, wie die Person an Jubla-Aktivitäten teilnehmen kann. 

Gefährdete Leitungspersonen entscheiden ebenfalls in Absprache mit ihrer Ärztin/ihrem Arzt, ob/wie eine 

Teilnahme an Aktivitäten im Rahmen der ergriffenen Schutzmassnahmen möglich ist.  

c) Verdachts- oder Krankheitsfall während der Aktivität 

Werden während der Aktivität bei einer teilnehmenden Person, einer Leitungs- oder Begleitperson 

Krankheitssymptome festgestellt, werden folgende Massnahmen getroffen: 

Aktivität ohne Übernachtung 

• Die Person mit Symptomen muss eine Hygienemaske tragen und geht (bei Kindern in Absprache 

mit den Eltern) nach Hause. 

 

Aktivität mit Übernachtung 

• Die Person mit Symptomen muss eine Hygienemaske tragen und isoliert werden.   

• Sie muss rasch von einem Arzt/einer Ärztin untersucht und getestet werden.   

• Bis das Testergebnis vorliegt, muss die Person eine Hygienemaske tragen und nach Absprache 

mit dem Arzt/der Ärztin isoliert werden.  

• Die verantwortliche Person kann nach einem positiven Testergebnis das kantonale Krisentelefon 

informieren. Das kantonale Krisentelefon unterstützt die Lagerleitung bei der allfälligen 

Elternkommunikation und beim Planen des weiteren Vorgehens. 

• Das kantonale Contact-Tracing wird informiert. Das kantonale Contact Tracing (im Wohnkanton 

der betroffenen Person) entscheidet und informiert jene Personen, welche sich bei einem 

positiven Testergebnis in Quarantäne begeben müssen. 

d) Verdachts- oder Krankheitsfall nach der Aktivität 

Werden nach der Aktivität bei einer teilnehmenden Person, einer Leitungs- oder Begleitperson 

Krankheitssymptome festgestellt, werden folgende Massnahmen getroffen: 

• Teilnehmende und Leitungspersonen mit Krankheitssymptomen nach der Aktivität bleiben zu 

Hause bzw. begeben sich in Isolation.  

• Sie rufen ihren Hausarzt/ihre Hausärztin an und befolgen dessen/deren Anweisungen bezüglich 

Untersuchung oder Test. 

• Das kantonale Contact Tracing wird informiert. Das kantonale Contact Tracing (im Wohnkanton 

der betroffenen Person) entscheidet und informiert jene Personen, welche sich bei einem 

positiven Testergebnis in Quarantäne begeben müssen. 

  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html
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2. Abstand halten 

Allgemein gilt: Jubla-Aktivitäten werden wo möglich und sinnvoll im Freien durchgeführt.  

Bezüglich Abstand halten gelten die folgenden Vorgaben: 

a) Abstand halten 

Teilnehmende bis 12 Jahre müssen untereinander keine Abstandsregeln einhalten. Die Abstandsregeln 

(1.5 Meter Mindestabstand) gelten für Teilnehmer ab 12 Jahren und Leitungspersonen (inkl. 

Begleitpersonen, Küche usw.) und müssen eingehalten werden. Jedoch wird bei allen Teilnehmenden 

auf unnötigen Körperkontakt so gut es geht verzichtet. 

b) Abstand nicht möglich: Schutzmassnahmen 

Falls der Abstand nicht eingehalten werden kann, müssen geeignete Schutzmassnahmen wie das Tragen 

einer Maske für Kinder ab 12 Jahren und Leitungs-/Begeleitpersonen umgesetzt werden.  

c) Schutzmassnahmen nicht möglich: Kontaktdaten 

Falls weder die Abstände eingehalten noch Schutzmassnahmen ergriffen werden können (konkret also 

bei intensiven sportlichen Aktivitäten), so müssen die Kontaktdaten aufgenommen werden. Die 

Kontaktdaten werden bei jedem Anlass aufgenommen und 14 Tage aufbewahrt. 

d) Aktivitäten drinnnen 

In allen öffentlich zugänglichen Innenräumen gilt eine Maskenpflicht für Personen ab 12 Jahren. Als 

öffentlich zugängliche «Innenräume» gelten solche, die in öffentlich zugänglichen Einrichtungen für das 

Publikum offen sind. Darunter fallen auch Jugendräume, Kirchen und weitere religiöse Einrichtungen, also 

auch Pfarreizentren und die darin befindlichen Räume. Dies betrifft demnach auch die Räumlichkeiten 

der Jubla Birsfelden. Trotz der darin geltenden Maskenpflicht soll der Abstand so gut wie möglich 

eingehalten werden. 

 

Ausnahmen: 

• Ist die ganze Einrichtung privat (z.B. in einem eigenen Jubla-Haus oder in einem als Einzelmieter 

gemieteten Lagerhaus), dann gilt die Maskenpflicht für Personen ab 12 Jahren dann, wenn der 

Abstand nicht eingehalten werden kann.  

• Rednerinnen und Redner (bspw. an einem Lagerrückblick oder während einem Kurs) sind von 

der Maskenpflicht ausgenommen, wenn der Abstand eingehalten werden kann. 

e) Vor und nach der Aktivität 

Die Abstandregeln werden auch rund um die eigentliche Aktivität eingehalten (z.B. bei der An- und 

Abreise, Übergabe der Kinder durch die Eltern, Betreten und Verlassen von Räumlichkeiten, Begrüssung 

und Verabschiedung).  

 

Bei einer Benützung des öffentlichen Verkehrs werden die entsprechenden Regelungen (Maskenpflicht 

ab 12 Jahren usw.) eingehalten, in den Verkehrsmitteln als auch in deren Wartebereichen. Dabei wird auf 

das korrekte Tragen mit bedecktem Mund, Nase und Kinn geachtet. Wenn möglich wird jedoch auf 

Verkehrsmittel wie Fahrräder, eigene Autos oder Reisecars ausgewichen. 

f) Essen und Übernachtung 

Für Esstische, Schlafräume und Zelte, welche nur mit Kindern bis 12 Jahren belegt sind, gelten keine 

Einschränkungen. Beim Essen und der Übernachtung gelten für Leitungspersonen und Teilnehmer ab 12 

Jahren die allgemeinen Abstandsregeln. Zudem werden die allfälligen Vorgaben der Vermietenden 

beachtet. Es werden zudem Kontaktdaten-Listen von allen Teilnehmenden geführt. 

g) Abstand zu anderen Gruppen oder Personen 

Auch zu anderen Personengruppen muss der Abstand gewährleistet werden.  

Während Lagern finden keine Besuchstage statt 
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3. Einhaltung der Hygieneregeln 

Es werden Regeln zur Hygiene und Reinigung der Räume aufgestellt und im Leitungsteam 

sowie an die teilnehmenden Personen kommuniziert.  

a) Gründlich Hände waschen 

Die Hände werden vor und nach jeder Aktivität sowie vor und nach dem Essen gewaschen. Es besteht 

die Möglichkeit, jederzeit die Hände zu waschen. Die Leitungspersonen sind für Wasser (z.B. Wasserkanister 

ausserhalb der Räumlichkeiten) und Flüssigseife besorgt. Desinfektionsmittel ist für Kinder eher nicht 

geeignet, steht jedoch zur Verfügung. Für Leitungspersonen und Anlässe mit Erwachsenen wird 

Desinfiktionsmittel bereitgestellt.  

b) Hygienematerial 

Neben Wasser und Seife sind Desinfektionsmittel, Schutzmasken und Handschuhe in der Apotheke der 

Jubla vorrätig. Diese werden beispielsweise bei der Isolation einer Person mit Symptomen verwendet. 

c) Toiletten 

Bei der Nutzung der Toiletten besteht die Möglichkeit, nach dem Toilettengang die Hände mit Seife zu 

waschen. Dies gilt auch für Outdooraktivitäten, wo Wasserkanister und Seife zur Händehygiene zur 

Verfügung gestellt werden. 

d) Reinigung 

Die Toiletten, Nasszellen und die Küche werden täglich gründlich gereingt. Dabei werden häufig berührte 

Stellen wie Tische, Ablageflächen, Türgriffe, Wasserhahngriffe oder Lichtschalter nach der Nutzung 

regelmässig gereinigt oder desinfiziert. Räume werden regelmässig gelüftet. 

 

Die Reinigung der Räume und Toiletten in gemieteten Räumlichkeiten wird in Absprache mit den 

Verantwortlichen koordiniert und abgesprochen. 

e) Entsorgung 

Zur Entsorgung von Schutzmasken und Handtücher stehen Abfalleimer welche verschlossen werden 

können zur Verfügung. 

f) Verpflegung/Küche 

Die Teilnehmenden und Leitungspersonen werden angehalten, kein Essen und keine Getränke zu teilen. 

Vor dem Essen werden die Hände gewaschen. Wenn möglich, bringen alle ihre eigene 

Zwischenverpflegung und eine angeschriebene Trinkflasche mit. Auf gemeinsames Kochen wird 

verzichtet. 

 

In der Küche ist besonders auf Hygiene zu achten. Die Küche ist kein öffentlicher Raum und sie wird nur 

für das Kochen oder Abwaschen genutzt. Bei der Essensausgabe wird, wenn möglich, auf 

Selbstbedienung verzichtet. Beim Einkaufen sind die Hygienemassnahmen und Abstandsregeln ebenso 

einzuhalten wie Masken zu tragen.  

g) Vorgaben der Lokalität einhalten 

Gruppenhäuser, Pfarreizentren oder Veranstaltungsräume haben meist eigene Schutzkonzepte. Diese 

werden vor der Aktivität ebenfalls konsultiert und deren Vorgaben eingehalten. Die Vermietenden 

können dazu Auskunft geben. 

 

 

4. Max. 100 Teilnehmende oder Sektoren 

Es nehmen max. 100 Personen inkl. Leitungs- und Begleitpersonen an der Aktivität teil. Nehmen mehr als 

100 Personen teil, muss eine Unterteilung in Sektoren mit höchstens 100 Personen vorgenommen werden. 

Die Personen aus unterschiedlichen Sektoren dürfen sich während der gesamten Aktivität nicht mischen. 
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5. Bezeichnung verantwortliche Person 

Die Verantwortung für das Schutzkonzept und die Umsetzung des Schutzkonzepts liegt bei den 

Organisatoren der Jubla-Aktivität und das gesamte Leitungsteam unterstütz sie dabei. Es wird eine Person 

bestimmt (z.B. die Scharleitung, Lagerleitung oder Kurshauptleitung), welche die Verantwortung für das 

Schutzkonzept und deren Umsetzung übernimmt. Diese Person wird möglichst durch eine Begleitperson 

(Lagercoach, Scharbegleitung oder Präses) unterstützt. Folgende Aufgaben fallen dabei an:  

 

• Thematisierung des Schutzkonzepts und deren Umsetzung im Leitungsteam 

• Allgemeine Information (Eltern/Teilnehmende) über die Umsetzung des Schutzkonzepts  

• Überprüfung der Liste der Teilnehmenden und Leitungspersonen an den einzelnen Aktivitäten  

• Absprache mit den Verantwortlichen der Räume, Häuser oder Plätze 

 

Die einzelnen Leitungspersonen sind für die Umsetzung des Schutzkonzepts und Einhaltung der 

Hygienemassnahmen während den Aktivitäten verantwortlich.  

 

• Planung und Durchführung der Aktivitäten unter Einhaltung der Hygienemassnahmen 

• Altersgerechte Kommunikation der Schutz- und Hygienemassnahmen an die Teilnehmenden 

• Sicherstellung der Händewaschmöglichkeit auch im Freien, Organisation von Wasser und Seife 

und Kontrolle der Umsetzung vor/nach jeder Aktivität und dem Essen 

• Führung einer Liste der Teilnehmenden und Leitungspersonen der einzelnen Gruppenaktivitäten 

• Kommunikation mit den Eltern der Kinder der Gruppenaktivitäten 

 

Als Jubla tragen wir eine gesellschaftliche Verantwortung. Alle Jubla-Mitglieder tragen eine hohe 

Selbstverantwortung zur Umsetzung des Schutzkonzepts.  

 

 


